
 

Amt Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 167/2014/AMT/BV 
 
 

Fachteam: Planen und Bauen Datum: 30.05.2014 

Bearbeiter: Jan-Christian Wiese AZ: 5 / 645-372 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanz- und Personalausschuss des Amtes 
Moorrege 

01.07.2014 öffentlich 

Amtsausschuss Moorrege 08.07.2014 öffentlich 

 

Bürgergenossenschaft Heidgraben; hier: Zeichnung von Anteilen durch 
das Amt Moorrege 
 
Sachverhalt: 
 
In der Gemeinde Heidgraben entsteht derzeit ein MarktTreff. Der MarktTreff zeichnet 
sich durch drei unterschiedliche Bereiche aus. Zum Einen wird ein Marktbereich mit 
einem Lebensmittelmarkt errichtet. Darüber hinaus entsteht ein Treffbereich sowie 
ein Gemeindebereich. Der Treffbereich bietet die Möglichkeit, Gruppenveranstaltun-
gen durchzuführen; die AWO kündigte bereits an, mehrere regelmäßige Veranstal-
tungen im MarktTreff anbieten zu wollen. 
 
Des Weiteren entstehen zwei Wohnungen im Obergeschoss. 
 
Die Genossenschaft nimmt im Konzept des MarktTreffs Heidgraben die Finanzierung 
und Beschaffung der Ausstattung des Backshops und des Marktbereichs vor. Die 
Einrichtung wird anschließend von der Genossenschaft vermietet. Aus der Vermie-
tung erzielt die Genossenschaft ihre künftigen Einnahmen. 
 
In den ersten fünf Jahren ist keine Dividendenausschüttung angedacht. Die ersten 
fünf Jahre sollen stattdessen zur Ansammlung des nötigen Eigenkapitals dienen. 
 
Die Kündigungsfrist der Mitgliedschaft in der Bürgergenossenschaft beträgt zwei Jah-
re zum Schluss des Geschäftsjahres.   
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Bislang wurden ca. 350 Anteile à 100 € gezeichnet.  
Die Genossenschaft ist für den Fortbestand des MarktTreffs eine unabdingbare 



Komponente. Sie sichert insbesondere den Erfolg des Lebensmittelmarktes durch 
die Stellung der Einrichtung. 
 
Das Amt Moorrege kann durch die Zeichnung von Anteilen der Genossenschaft das 
Projekt MarktTreff unterstützen. Darüber hinaus sichert sich das Amt Moorrege durch 
die Zeichnung von Anteilen Mitspracherechte sowie weitere Informationsrechte zu. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Mehreinnahmen und Minderausgaben des laufenden Haushalts können zur Deckung 
der Mehrausgaben durch die Zeichnung von Anteilen herangezogen werden.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanz- und Personalausschuss des Amtes Moorrege empfiehlt / Der Amtsaus-
schuss des Amtes Moorrege beschließt, . . . . . Anteile der Bürgergenossenschaft 
Heidgraben zu zeichnen.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Walter Rißler 
Amtsvorsteher 
 
 
 
Anlagen: Infoflyer Bürgergenossenschaft Heidgraben  EG I.G.  
 
 
 


	Zuständig
	Typ
	Datum
	Ostatus
	Nummer
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	SMC_BM_VOTEXT6
	Beschlußvorschlag
	Anlage

